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Seite 13, Erwägungsgrund 18 

Anstatt: 

„(18) Das Fischwirtschaftsjahr für Stintdorsch in der ICES-Division 3a und in den 

Unionsgewässern der ICES-Division 2a und des ICES-Untergebiets 4 läuft vom 

1. November bis zum 31. Oktober. Damit die Fangtätigkeiten am 1. November 2021 

beginnen können, muss auf der Grundlage neuer wissenschaftlicher Gutachten und nach 

Konsultationen mit dem Vereinigten Königreich für den Zeitraum vom 1. November 2021 

bis zum 31. Dezember 2021 für Stintdorsch in der ICES-Division 3a und den 

Unionsgewässern der ICES-Division 2a und des ICES-Untergebiets 4 eine vorläufige TAC 

festgesetzt werden. Diese vorläufige TAC sollte im Einklang mit dem am 8. Oktober 2021 

veröffentlichten ICES-Gutachten festgesetzt werden.“ 

muss es heißen: 

„(18) Das Fischwirtschaftsjahr für Stintdorsch in der ICES-Division 3a und in den Gewässern 

des Vereinigten Königreichs der ICES-Division 2a und den Gewässern des Vereinigten 

Königreichs und der Union des ICES-Untergebiets 4 läuft vom 1. November bis zum 

31. Oktober. Damit die Fangtätigkeiten am 1. November 2021 beginnen können, muss auf 

der Grundlage neuer wissenschaftlicher Gutachten und nach Konsultationen mit dem 

Vereinigten Königreich für den Zeitraum vom 1. November 2021 bis zum 

31. Dezember 2021 für Stintdorsch in der ICES-Division 3a und den Gewässern des 

Vereinigten Königreichs der ICES-Division 2a und den Gewässern des Vereinigten 

Königreichs und der Union des ICES-Untergebiets 4 eine vorläufige TAC festgesetzt 

werden. Diese vorläufige TAC sollte im Einklang mit dem am 8. Oktober 2021 

veröffentlichten ICES-Gutachten festgesetzt werden.“ 
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